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RS OGH 1991/1/10 7Ob507/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1991

Norm

EheG §50

Rechtssatz

Voraussetzung für eine geistige Störung ist eine von der Norm abweichende Bescha/enheit des Seelenlebens, ein

krankhafter Geisteszustand oder Gemütszustand, bei dem der Erkrankte nicht mehr vollständig Herr seines

Vorstellungswillens oder Trieblebens ist.
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